
der Bundesrät*innen Ingo Appe, 
Genossinnen und Genossen 

Entschließungsantrag 

betreffend Anerkennung für die Leistung der Gesundheitsberufe durch Auszahlung ei
nes beitrags- und steuerfreien Entgeltbonus zum Ausdruck bringen 

eingebracht im Zuge der Debaue zum Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2022 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz geändert 
wird (188 7 d.B.) 

Oie Regierung hat am 12. Mai des heurigen Jahres die angeblich „größte Pflegereform der ver
gangenen Jahrzehnte" verkündet und hat 20 Maßnahmen angekündigt, die noch heuer umge
setzt werden sollten. 

Wie so oft blieb es bei vielen dieser Maßnahmen bei der Ankündigung. 

Insbesondere eine Maßnahme, die eigentlich für die Aufwertung und Anerkennung der Pflege
berufe gedacht war, ist bis heute nicht umgesetzt. Es handelt sich dabei um den Entgelterhö
hungszuschuss, der den Angehörigen der Pflegeberufe mehr Einkommen sichern sollte. Nicht 
nur, dass dieser auf zwei Jahre befristet ist und niemand weiß, wie es nach diesen zwei Jahren 
weitergehen soll , ist der Zuschuss für 2022 noch gar nicht zur Auszahlung gekommen. 

Bei der Präsentation der Pflegereform Mitte Mai stellte Gesundheitsminister Johannes Rauch 
(Grüne) einen durchschnittlichen Bonus in Höhe eines Monatsgehaltes in Aussicht. Es solle 
sich um einen "spürbareren Nettoeffekt" handeln, sagte er damals. 

Jetzt soll diese Gehaltserhöhung als Einmalzahlung von 2.000 Euro brutto (inklusive Arbeitge
beranteil) Ende Dezember zur Auszahlung gelangen, allerdings voll versteuert und beitrags
pflichtig. Damit bleibt den Betroffen maximal 60 Prozent davon, also 1.200 Euro. 

Es gäbe aber die Möglichkeit, diesen Bonus zu 100 Prozent den Betroffenen zukommen zu 
lassen. Dazu müsste die Regierung nur ihr eigens für den Zweck der Teuerungsabgeltung be
schlossenes Gesetz anwenden, wonach Arbeitsgeber ihren Mitarbeiter*innen einen Bonus bis 
zur Höhe von 3.000 Euro steuer- und beitragsfrei auszahlen können. Warum geschieht das ge
rade bei dem in den letzten drei Jahren so stark belasteten Pflegepersonal nicht? 

Die Regierung hat aber auch bei dieser Maßnahme wieder einmal nicht verstanden, dass die 
Versorgung der Menschen im Gesundheitssystem nur durch einen Behandlungsprozess, an dem 
alle Gesundheitsberufe und alle zuarbeitenden Tätigen (Verwaltung, Reinigung, Küche etc.) 
beteiligt sind. Insbesondere bei den Gesundheitsberufen zeigt die Praxis, dass eine Abgrenzung 
von Tätigkeiten nicht möglich ist und die Berufsgruppen eng zusammenarbeiten. Nur dadurch 
ist eine erfolgreiche Behandlung gewährleistet. Eine Abgrenzung im Sinne des Entgelterhö
hungs- Zweckzuschussgesetzes ist somit nicht gerechtfertigt. 
Alle im Gesundheitssystem tätigen Berufsgruppen sind am Behandlungs- und Betreuungspro
zess beteiligt, alle Berufsgruppen leiden unter Personalmangel, alle waren durch Corona von 
höherer Arbeitslast betroffen. 

Was ebenfalls bei allen Berufsgruppen gleich vorkommt ist, dass sich die Tätigkeitsbereiche 
überschneiden, z.B.: 
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• Arbeit am und für den Menschen 
• Kommunikations- und Beziehungsarbeit 
• Erfolg für Patientinnen nur durch Zusammenarbeit möglich 
• Verabreichung von Arzneimitteln 
• Versorgung in Notfällen 

An Hand einiger Beispiele sei das erläutert: 
• OP-Assistenz und OP-Pflege zeichnen für überschneidende Aufgaben verantwort

lich, wie etwa Lagerung oder Patientenidentifikation 
• Physiotherapie und Pflege haben die Mobilisation oder die Wiedererlangung von Be

weglichkeit gemeinsam 
• Die Gemeinsamkeiten von Ergotherapie und Pflege finden sich in der Wiedererlan

gung und Förderung von Aktivitäten des täglichen Lebens 
• Der Biomedizinische Analytik und der Pflege sind die Bestimmung von Laborpara

metern gemein 
• Radiologietechnologie und Pflege vereint die Anwendung radiologisch-technischer 

Methoden 
• Die Diabetesberatung ist die Gemeinsamkeit von Diätologie und Pflege 
• Auch Hebammen üben pflegerische Tätigkeiten aus (gern . § 2 Abs. 1 Z 9 und 10 

Hebammengesetz) 

Die Liste könnte noch fortgeführt werden, aber am bezeichnendsten ist die Regelung, die die 
Regierung selbst erlassen hat: Seit der Pandemie gibt es die Ausnahmeregelung, dass zur Un
terstützung bei der Basisversorgung auch berufsfremde Personen eingesetzt werden können. So 
dürfen also z.B. MTD-Berufe, Hebammen, MAB-Berufe für pflegerische Tätigkeiten einge
setzt werden. 

Ebenso schmerzlich erscheint es, dass zahlreiche Gruppen, die seit Jahren im System Pflege ihr 
Bestes geben und dieses mit am Laufen halten, nicht im Entgeltbonus mitbedacht wurden. 

Die unterfertigten Bundesrätinnen und Bundesräte stellen daher nachfo lgenden 

Entschließungsantrag 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

„ Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz und der Bundesminister für Finanzen werden aufgefordert, den Entgelter
höhungszuschuss für das Pflegepersonalfür das Jahr 2022 - so wie es für den Teuerungsbonus 
vorgesehen ist, steuer- und beitrag~frei zur Auszahlung zu bringen und den Bezieher*innen
kreis auf alle Gesundheitsberu:ßg ruppen zu erweitern, die für den Behandlungsprozess und die 
Aufrechterhaltung des Systems Pflege erforderlich sind. " 
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